
selbst erfolgen sollte, muß vor allem von der Stellung 
der gesellschaftlichen Gerichte ausgehen und darf sie 
nicht als den Kreisgerichten nachgeordnete Gerichte be
trachten. Dabei sind die Besonderheiten in ihrer Tätig
keit zu beachten, so wie sie das Gesetz als Ausdruck 
ihrer objektiv bestehenden Spezifik enthält. Die ver
schiedenartige staatsrechtliche Stellung der einzelnen 
für die Leitung der gesellschaftlichen Gerichte verant

wortlichen Organe und die Unterschiede, die sich im 
sachlichen Zuständigkeitsbereich, in der Zugehörigkeit 
zu Betrieb oder Wohngebiet und in anderem bei den 
Konflikt- und Schiedskommissionen zeigen, setzen eine 
Koordinierung der Aufgaben und die sozialistische Ge-; 
meinschaftsarbeit aller Beteiligten voraus33.
33 Toeplitz, a. a. O., S. 36; Winkler / Probst, a. a. O., sowie die 
dort angegebene Literatur.
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Gemeinschaftsarbeit im Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche
Die Forderung der Partei- und der Staatsführung, in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens die sozia
listische Gemeinschaftsarbeit zu entwickeln und zu för
dern1, wird auch in der Tätigkeit der Rechtspflegeorga
ne schon in vielfältiger Weise verwirklicht2. Insbeson
dere das neue, sozialistische Strafrecht hat wesentliche 
Voraussetzungen dafür geschaffen, daß bei der Be
kämpfung und Verhütung der Kriminalität mannig
fache Formen sozialistischer Gemeinschaftsarbeit so
wohl der Rechtspflegeorgane untereinander als auch in 
ihrem Zusammenwirken mit anderen staatlichen Orga
nen und gesellschaftlichen Kräften angewendet werden 
können.
Verallgemeinerungswürdige Ergebnisse wurden bereits 
bei der Durchsetzung einer Gemeinsamen Anweisung 
des Generalstaatsanwalts, des Ministers des Innern und 
des Ministers für Volksbildung über die Zusammen
arbeit dieser Organe bei der weiteren Zurückdrängung 
der Jugendkriminalität3 erzielt. Die Anweisung ist dar
auf gerichtet, zwischen den für Jugendstrafsachen zu
ständigen Staatsanwälten und Mitarbeitern der Unter
suchungsorgane der Deutschen Volkspolizei sowie den 
Organen der Jugendhilfe eine kameradschaftliche, die 
Eigenverantwortung aller Organe respektierende Zu
sammenarbeit zu entwickeln und systematisch auszu
bauen. Die Praxis zeigt, daß es auf der Grundlage der 
Anweisung,gelungen ist, Ressortdenken und Tendenzen 
von Routine, Formalismus und abstraktem Normenden
ken weitgehend zu überwinden4 und die Einheit von 
Vorbeugung und wirksamer Bekämpfung strafrecht
lich relevanten Verhaltens in jedem Ermittlungsverfah
ren gegen Jugendliche zu gewährleisten.

Neue Arbeitsweisen im Ermittlungsverfahren
Ausgehend von dem gemeinsamen Ziel, den jugend
lichen Täter auf seinem weiteren Lebensweg so zu lei
ten, daß er sozial fest verwurzelt wird, haben sich be
reits viele Merkmale schöpferischer Gemeinschaftsar
beit in der Zusammenarbeit der drei Organe entwickelt: 
— Unter Wahrung ihrer gesetzlich fixierten Eigenver

antwortung in den verschiedenen Stadien des Ver
fahrens gegen jugendliche Täter fühlen sich alle Or
gane gemeinsam für die Erreichung des Z i e l e s  des 
Verfahrens verantwortlich;

1 Vgl. W. Ulbricht, Die weitere Gestaltung des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus (Referat auf der 9. Tagung des Zen
tralkomitees der SED), Berlin 1968, S. 77 f., 81 f.; derselbe, „Die 
Rolle des sozialistischen Staates bei der Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus“, NJ 1968 
S. 641 fl. (650).
2 Vgl. z. B. Steffens / Heger, „Die Merseburger Initiative und 
der Beitrag der Rechtspflegeorgane des Bezirks Halle zum 
20. Jahrestag der Gründung der DDR“, NJ 1938 S. 481 fl. (484 f.); 
Toeplitz, „Neue Initiativen bei der Unterstützung der gesell
schaftlichen Gerichte“, NJ 1969 S. 131 f.; Probst / Winkler, „Die 
Leitung der gesellschaftlichen Gerichte“, NJ 1969 S. 234 fl.
3 Die Gemeinsame Anweisung wurde in ihrer ersten Passung 
am 6. Februar 1967 erlassen. Auf der Grundlage der neuen
Strafgesetze erging eine neue Anweisung, die am 1. Juli 1968 
in Kraft trat.

— sie bemühen sich gemeinsam darum, solche Entschei
dungen im Ermittlungsverfahren zu treffen, die ak
tiv darauf einwirken, ein Rückfälligwerden des ju
gendlichen Täters zu verhüten;

— sie konsultieren und informieren sich regelmäßig 
über Erscheinungen und Ursachen sozial negativen 
Verhaltens Jugendlicher sowie über Schwerpunkte 
der Jugendkriminalität im jeweiligen Verantwor
tungsbereich.

Diese Grundprinzipien -bestimmen wesentlich die. ge
sellschaftliche Effektivität der Tätigkeit im Ermittlungs
verfahren gegen Jugendliche. Die Ständigen wechselsei
tigen Beziehungen der kameradschaftlichen Zusammen
arbeit und gegenseitigen Hilfe tragen dazu bei, indivi
duell bedingte politisch-ideologische oder fachliche 
Schranken zu überwinden und sozialistische Bewußt
seinsinhalte und Arbeitsmethoden zu entwickeln.
Die bewußte Einordnung der Arbeit, die im Ermitt
lungsverfahren gegen jugendliche Täter zu leisten ist, 
in die sozialistische Bildungs-, Erziehungs- und Jugend
politik unseres Staates und damit in den Prozeß der 
Entwicklung des gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus erlangt in Gegenwart und Zukunft immer grö
ßere Bedeutung.
Die Gemeinschaftsarbeit vertiefte bei allen am Ermitt
lungsverfahren beteiligten Organen die Erkenntnis, daß 
die gesellschaftliche Effektivität des Strafverfahrens 
vor allem daran gemessen werden muß, inwieweit es 
gelingt, den jugendlichen Täter sozial so fest zu ver
wurzeln, daß ein erneutes Straffälligwerden weitge
hend ausgeschlossen wird. Das aber erfordert, die ge
samten Erziehungsverhältnisse des Jugendlichen so zu 
gestalten, daß sie entsprechend dem sozialistischen Er
ziehungsziel aktiv auf seine Fersönlichkeitsformung 
Einfluß nehmen und den Prozeß der Selbsterziehung 
fördern.
Diese Maßstäbe für die Bewertung der Effektivität des 
Ermittlungsverfahrens verlangen neue Arbeitsmetho
den. Dabei erwächst vor allem dem Staatsanwalt, der 
gemäß § 87 StPO das Ermittlungsverfahren l e i t e t ,  
eine besondere Verantwortung. Deshalb nehmen in der 
Tätigkeit der drei Organe immer mehr solche Arbeits
weisen, wie sie in der Gemeinsamen Anweisung gefor
dert werden, einen breiten Raum ein:
Nach dem Bekanntwerden einer durch Jugendliche be
gangenen Straftat verständigt das Untersuchungsorgan 
unverzüglich den zuständigen Staatsanwalt und das Re
ferat Jugendhilfe. Ist bereits zu diesem Zeitpunkt er
kennbar, daß eine Mitwirkung der Organe der Jugend
hilfe gemäß §71 Abs. 2 StPO erforderlich ist, so findet 
eine gemeinsame Beratung statt4, in der der voraus
sichtliche Verlauf und der Umfang der Ermittlungen

4 Im Einverständnis mit dem Referat Jugendhilfe kann an der 
Beratung auch ein Mitglied der zuständigen Jugendhilfekom
mission, das den jugendlichen Täter persönlich kennt, teil
nehmen.
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